
Gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates (1)(1) werden die Erläuterungen zur 
Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Union (2) wie folgt geändert: 

Auf Seite 161 wird in der Erläuterung zur Unterposition „2933 49 10 Halogenderivate des Chinolins; Chinolincarbonsäure
derivate“ der dritte Absatz ersetzt und es werden zusätzliche Absätze angefügt: 

„Der Begriff ‚Chinolincarbonsäurederivate‘ schließt Derivate der Chinolincarbonsäure ein, in denen ein oder mehrere 
Wasserstoffatom(e) des aromatischen Ringsystems und/oder der Säurefunktion substituiert ist/sind. Chinolindicarbon
säurederivate fallen ebenfalls unter diesen Begriff. 

4-Hydroxychinolin-3-Carbonsäuren (Enoltautomere) und 4-Oxo-1,4-dihydrochinolin-3-Carbonsäuren 
(Ketotautomere) können allesamt auch als Chinolincarbonsäurederivate der Unterposition 2933 49 10 angesehen 
werden. Durch eine Substitution - gleich an welchem Atom des Rings (einschließlich Stickstoff) im Enol- oder im 
Ketotautomer - wird der Chinolincarboxylatanteil nicht aus dem Molekül entfernt. 

Da der Carbonsäureanteil bei der Keto-Enol-Tautomerisierung keine Rolle spielt, fallen zudem beispielsweise auch die 
4-Hydroxychinolin-2-Carbonsäuren und andere Regioisomere unter den Begriff ‚Chinolincarbonsäure‘. 

Beispiele: 

.“   

(1) Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den 
Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1). 
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